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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Nachdem das Büro-NR die beiden parlamentarischen Initiativen der Grünen (20.403)
und der SP-Fraktion (20.404) für die Einsetzung einer PUK zur Aufarbeitung der
Crypto-Affäre im November 2020 mit 8 zu 5 Stimmen abgelehnt hatte, befasste sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat damit. Neben dem ablehnenden Antrag der
Mehrheit lagen ihm auch zwei Minderheitsanträge für die Annahme der beiden
Initiativen vor. Die Vertreterinnen und Vertreter der SP und der Grünen, die im
Ratsplenum für Folgegeben plädierten, attestierten der GPDel zwar gute Arbeit, sahen
in deren Bericht aber einige Fragen unbeantwortet, insbesondere jene, ob die Schweiz
mit dem Vorgehen im Fall Crypto AG die Neutralität verletzt habe. Im «vielleicht
grössten aussenpolitischen Skandal der jüngeren Schweizer Geschichte», wie Roger
Nordmann (sp, VD) die Crypto-Affäre bezeichnete, habe die Öffentlichkeit Transparenz
verdient, so Aline Trede (gp, BE). Es sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der Schweiz,
«dass das Parlament alles getan hat, um den Sachverhalt aufzuklären», ergänzte Edith
Graf-Litscher (sp, TG). Demgegenüber argumentierte die Mehrheit des Büros, eine PUK
würde keine neuen Erkenntnisse bringen, weil alle Dokumente und Akten bereits von
der GPDel aufgearbeitet worden seien. Der Nationalrat folgte mit 123 zu 66 bzw. 122 zu
67 Stimmen dem Mehrheitsantrag und gab den beiden Initiativen keine Folge. Die
Minderheiten hatten – mit Ausnahme von Pirmin Schwander (svp, SZ), der der SP-
Initiative zustimmte – ausserhalb der initiierenden Fraktionen kein Gehör gefunden.
Damit ist die Forderung nach einer PUK zur Crypto-Affäre vom Tisch. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41
zu 3 (bei einer Enthaltung). 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN
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Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Anfang Juli präsentierte die AB-BA den Leiter der Disziplinaruntersuchung gegen
Michael Lauber, den emeritierten Staatsrechtsprofessor Peter Hänni, der von der
Rechtsanwältin Sarah Duss und dem Rechtsanwalt Lukas Blättler unterstützt wurde.
Fast zwei Monate hatte die AB-BA gebraucht, um einen Untersuchungsleiter zu finden.
Es sei so viel Zeit verstrichen, weil es schwierig gewesen sei, Fachpersonen zu finden,
die nicht befangen seien, erklärte die AB-BA. Der Bericht würde damit wohl nicht mehr
vor dem auf die Herbstsession verschobenen Termin einer allfälligen Wiederwahl
Laubers vorliegen – urteilten die Medien. 

Lauber selber verpflichtete mit Lorenz Erni einen bekannten Strafverteidiger zur
Wahrung seiner Interessen im Disziplinarverfahren. Als pikant wurde in den Medien

ANDERES
DATUM: 03.10.2019
MARC BÜHLMANN
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bezeichnet, dass Erni in einem der Fifa-Untersuchungen den Angeklagten Sepp Blatter
verteidigte. Hänni verfügte dann in der Tat, dass Erni wegen dieses Interessenkonfliktes
Lauber nicht vertreten dürfe. Dagegen wiederum wehrten sich Lauber und Erni und
erhielten vor dem Bundesverwaltungsgericht recht. Dieses urteilte nämlich, dass Hänni
die Disziplinaruntersuchung gar nicht führen dürfe, da dies Aufgabe der AB-BA selber
sei. Dieser «Sieg» Laubers vor Gericht (St. Galler Tagblatt) stiess wiederum bei den
Mitgliedern der GK auf Befremden. Damit verkompliziere sich ihre Aufgabe weiter, sagte
Kommissionspräsident Jean-Paul Gschwind (cvp, JU) vor den Medien. 

Immer häufiger wurde auch über strukturelle Probleme diskutiert. Die Aufsicht sei eine
Fehlkonstruktion, meinte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ). In der Tat habe man der
Bundesanwaltschaft zu viel Unabhängigkeit zugeschanzt, indem man die Aufsicht dem
Justizdepartement und dem Bundesstrafgericht entzogen und die AB-BA geschaffen
habe. Auch die GPK wollte sich in der Folge der Sache annehmen und zur Klärung des
divergierenden Aufsichtsverständnisses zwischen AB-BA und Bundesanwaltschaft eine
Inspektion durchführen. Ein vom Ständerat in der Herbstsession an die GPK
überwiesenes Postulat von Daniel Jositsch (sp, ZH) forderte ebenfalls eine Evaluation
der Struktur, Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft. 

Eine weitere Wendung erhielt die Untersuchung Mitte September, also kurz vor der in
der Herbstsession terminierten Wiederwahl Laubers. Hanspeter Uster beschwerte sich
in einem Radiointerview, dass Lauber die Untersuchung aktiv behindere und
angeforderte für die Untersuchung benötigte Dokumente nicht liefere. 
Die Wiederwahl Laubers Ende September nahm dann der Disziplinaruntersuchung ein
wenig politischen Druck weg. Zwar berichtete die Aargauer Zeitung, dass die
Verjährungsfrist für die disziplinarische Verantwortlichkeit nur gerade ein Jahr betrage
und Lauber deshalb auf Zeit spiele, in den Medien geriet die Untersuchung allerdings in
der Folge bis Ende 2019 ein wenig in Vergessenheit. 5

Aufgrund des Berichts der AB-BA zur Disziplinaruntersuchung gegen den amtierenden
Bundesanwalt wurden von politischer Seite schon bald Forderungen für ein
Amtsenthebungsverfahren gegen Michael Lauber laut. Die Grüne Partei, die sich
bereits bei der Bestätigungswahl Laubers sehr kritisch gezeigt hatte, verlangte Anfang
April 2020 in der Person von Parteipräsidentin Regula Rytz (gp, BE), dass die GK ein
entsprechendes Verfahren einleite, damit die Glaubwürdigkeit der Institution
wiederhergestellt werden könne. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe Laubers
Weigerung, die Verfügung der AB-BA zu akzeptieren, und seine Beschwerde dagegen, so
Rytz in der Aargauer Zeitung. Auch Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) forderte,
dass sich die GK möglichst rasch der Frage annehme, wie es mit dem Bundesanwalt
weitergehen solle. Der Präsident der GK, Andrea Caroni (fdp, AR), sah indes keinen
Grund zur Eile, weil es gelte, zuerst den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur
Beschwerde Laubers abzuwarten, um eine Basis für eine allfällige Einleitung eines
Amtsenthebungsverfahrens zu haben.

Die Forderungen für eine solche Amtsenthebung eines Bundesanwalts, die ein Novum
in der Geschichte der Bundesanwaltschaft darstellte, wurden lauter, als Mitte April
weitere Ungereimtheiten im «Fifa-Fall» publik wurden – auch wenn Teile davon verjährt
waren. Laut NZZ weckten die Ereignisse «die Politik aus ihrer Corona-Lethargie»:
Verschiedene Mitglieder der GK – darunter Sibel Arslan (basta, BS), Mathias Aebischer
(sp, BE), Nicolo Pagani (cvp, SG) oder Pirmin Schwander (svp, SZ) – liessen im Tages-
Anzeiger verlauten, zum äussersten Mittel greifen zu wollen, sollte Lauber nicht von sich
aus zurücktreten. Auch die SP- und die Mitte-Fraktion sprachen sich für ein
Amtsenthebungsverfahren aus. Zudem wendeten sich immer mehr «Verbündete» von
Lauber ab, wie die Aargauer Zeitung zu berichten wusste. Dazu zählte sie vor allem
Parlamentsmitglieder der FDP und der SVP, aber auch Teile der SP, die Lauber bei der
Bestätigungswahl 2019 noch unterstützt hätten. Ein Entscheid bezüglich eines
Amtsenthebungsverfahrens müsse bereits in der Sommersession 2020 gefällt werden,
forderte die Zeitung. 

Die GK beugte sich in ihrer Sitzung vom 13. Mai über die Frage einer Amtsenthebung.
Diskutiert wurde, ob die GK – wie ursprünglich von Andrea Caroni vorgeschlagen – noch
zuwarten und mehr Informationen einholen oder aber in der Tat ein Verfahren einleiten
sollte. Die 17-köpfige Kommission entschied sich schliesslich einstimmig, den Entscheid
zu vertagen und an ihrer nächsten Sitzung den Bundesanwalt selber noch einmal
anzuhören. Eine Anhörung sei ein notwendiger erster Schritt hin zu einem
Amtsenthebungsverfahren, liess die GK in ihrer Medienmitteilung verlauten. Sie könne

ANDERES
DATUM: 13.05.2020
MARC BÜHLMANN
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nämlich von Amtes wegen nur über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens
entscheiden, wenn die fachliche und persönliche Eignung des obersten Staatsanwalts in
Frage gestellt sei. Dies sei mit der Verfügung der AB-BA zwar gegeben, vor einem
endgültigen Entscheid müsse die betroffene Person laut Reglement aber noch einmal
angehört werden. GK-Präsident Caroni informierte die Medien allerdings auch, dass ein
solches Verfahren Neuland sei und sich die Kommission deshalb mit dem Bundesamt
für Justiz (BJ) und der Staats- und Verwaltungsrechtsprofessorin Regina Kiener
abgesprochen habe. Auch eine Delegation der AB-BA – Präsident Hanspeter Uster und
die Untersuchungsleiterin Alexia Heine – sei nochmals angehört worden. 
Kiener habe dabei für Verunsicherung gesorgt, wusste die Aargauer Zeitung tags drauf
zu berichten, da sie ausgeführt habe, dass eine Amtsenthebung kein politischer
Entscheid sein dürfe und Prozessrechte berücksichtigt werden müssten, damit der
Entscheid nicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beanstandet
werden könne. Zudem dürfe sich das Parlament eigentlich nicht über die Verfügung der
AB-BA hinwegsetzen, die ja lediglich eine Lohnkürzung und nicht eine Amtsenthebung
als Sanktion für die Verfehlungen Laubers gefordert habe. Es sei wohl deshalb doch
klüger, auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zur Beschwerde Laubers zu
warten, urteilte der Sonntags-Blick. Andrea Caroni mahnte in der Aargauer Zeitung,
dass der Bundesanwalt wie jeder Bürger und jede Bürgerin ein Recht auf ein korrektes
Verfahren habe und es deshalb angezeigt sei, den Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts und allenfalls sogar einen juristisch möglichen neuerlichen
Rekurs Laubers vor Bundesgericht abzuwarten. Ein Rücktritt Laubers würde zwar
einiges erleichtern, aber letztlich gehe es um die Institution und nicht um die Person
des Bundesanwalts, weshalb man als Kommission und Parlament den rechtsstaatlichen,
wenn auch langsameren Weg gehen müsse, so Caroni. 
Zurückhaltende Stimmen waren in den Medien kaum mehr auszumachen. In den
meisten Kommentarspalten wurde Lauber aufgefordert, nun endlich zugunsten der
Institution zurückzutreten. Eine kleine Lanze brach einzig der Sonntags-Blick für den
Bundesanwalt, der ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten Laubers zu Wort
kommen liess. Die Medien hätten die Person Laubers zur Institution gemacht, war dort
etwa zu lesen; er sei jedoch besser, als er dargestellt werde. David Zollinger –
ehemaliges Mitglied der AB-BA – fand es «erstaunlich, dass jemand, der intern, bei
Politikern, Medien und Partnerbehörden so beliebt war, derart schnell fallen gelassen
wird». Wer freilich «von Politikern mit einer politischen Absicht gewählt wurde, der
kann von diesen auch wieder abgesetzt werden, da sind politische Motive dann stärker
als juristische Gründe». 6

In der Herbstsession hiessen sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat
gleichlautende Motionen der RK-SR (Mo. 21.3970) und der RK-NR (Mo. 21.3972) für eine
Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht gut. Damit soll der Bundesrat, der
das Anliegen ebenfalls unterstützte, auf der Basis des Schlussberichts der beiden GPK
zum «Aufsichtsverhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer
Aufsichtsbehörde», den Erfahrungen der GK im Rahmen der Vorkommnisse in der
Bundesanwaltschaft sowie den bereits getätigten Arbeiten im Rahmen des Postulats
von Daniel Jositsch (sp, ZH) neue Rechtsgrundlagen vorlegen.
Im Ständerat legte Andrea Caroni (fdp, AR) für die Kommission dar, dass man hier
Handlungsbedarf sehe. Man sei übereingekommen, hier keine parlamentarische
Initiative, sondern eine Motion einzureichen, weil «dieses hochkomplexe Thema unsere
Kommission beim Gesetzgebungsprozess an die Grenzen bringen würde». Fast einig
seien sich die Kommissionsmitglieder zudem gewesen, dass man beim bestehenden
System bleiben wolle – die GPK hatte in ihrem Bericht vom «Status Quo plus»
geschrieben. Die Bundesanwaltschaft solle also weiterhin vom Parlament und nicht
wieder von der Exekutive bestimmt werden. Auch das Bundesstrafgericht als weitere
Bundesstrafbehörde solle nicht in die Reform mit einbezogen werden. Eine von Carlo
Sommaruga (sp, GE) diesbezüglich angeregte klarere Trennung von Berufungs- und
Strafkammer werde deshalb hier nicht weiterverfolgt. Die entsprechende
parlamentarische Initiative sei zugunsten der vorliegenden Motion zurückgezogen
worden. Hans Stöckli (sp, BE) bekräftigte im Namen der GPK, dass die Stossrichtung der
Motion den Überlegungen des GPK-Berichts entspreche. Er sei froh, dass beide
Vorstösse in den Kammern behandelt würden, damit man «innerhalb eines
überschaubaren Zeitrahmens eine Verbesserung der Situation herbei[...]führen» könne.
Ohne Diskussion nahm die kleine Kammer die Motion einstimmig an.

Mehr zu reden gab es einige Tage später im Nationalrat. Dafür sorgte nicht zuletzt eine
Kommissionsminderheit aus SVP-Fraktionsangehörigen, die die Motion zur Ablehnung
empfahl. Pirmin Schwander (svp, SZ) führte deren Argumente für eine «Status Quo

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN
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ante»-Lösung aus: Die SVP wolle eine «richtige» Reform und keine «Minireform»,
welche die Probleme nicht löse, sondern nur vertusche. Der «grösste Justizskandal seit
1848» – Schwander spielte damit auf die Verjährung des Fifa-Falls an und erwähnte im
gleichen Atemzug die Absetzung des ausserordentlichen Staatsanwalts Stefan Keller
sowie die Vorkommnisse am Bundesstrafgericht – könne mit dem jetzigen System nicht
gelöst werden. Die SVP sei aber durchaus auch offen für andere Reformen als die
Rückkehr zum alten System – entsprechende Vorschläge hatte die Partei bereits in der
abgelehnten parlamentarischen Initiative 19.479 vorgebracht. Sie biete aber nicht Hand
für eine «Scheinlösung», so Schwander. Justizministerin Karin Keller-Sutter schloss die
Debatte mit dem Hinweis, dass die Kantone signalisiert hätten, dass sie zwar
Korrekturbedarf sähen, aber am bestehenden System festhalten wollten. Ausser der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion stimmten alle Fraktionen für die Überweisung
des Auftrags an den Bundesrat. Durch die Annahme der Motion (mit 128 zu 45 Stimmen)
galt auch die konnexe Motion der ständerätlichen Kommission als überwiesen. 7

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Im Rahmen der Debatte zum Voranschlag 2020 verabschiedete das Parlament auch die
Nachträge II und IIa zum Voranschlag 2019. Ersteren hatte der Bundesrat im
September 2019 vorgestellt: Der Nachtrag II umfasste 13 Kredite in der Höhe von CHF 93
Mio., was abzüglich interner Kompensationen (CHF 2.6 Mio.) und Wertberichtigungen
(CHF 2 Mio.) effektive Mehrausgaben von CHF 88.4 Mio. mit sich brachte. Dies
entsprach 0.12 Prozent der Ausgaben des Voranschlags 2019, was im langjährigen
Durchschnitt lag (2012-2018: 0.15%). Der grösste Beitrag sei die Einlage für den
Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF; CHF 57 Mio.), welche durch eine
Änderung der Verbuchungsmethode begründet sei: Die Erträge der Bewirtschaftung der
Nationalstrassen sowie Drittmittel von Kantonen und Gemeinden würden neu via ASTRA
in den NAF eingelegt; diese Einlage müsse entsprechend erhöht werden.  Um
verzögerte Projekte fertigzustellen, sollte auch der Kredit für den Betrieb, Ausbau und
Unterhalt der Nationalstrassen im Rahmen des NAF um CHF 15 Mio. erhöht werden.
Auch in der Sonderrechnung für die Bahninfrastruktur (BIF) sollte der Kredit für den
Substanzerhalt der Bahninfrastruktur für die aktualisierte Planung der
Infrastrukturbetreiber und Seilbahnen um CHF 232 Mio. erhöht werden, wobei ein Teil
dieser Kosten im Voranschlagskredit 2020 für den Betrieb kompensiert würde (-CHF 88
Mio.). Für die termingerechte Fertigstellung der Arbeiten am Ceneri-Basistunnel im
Rahmen der NEAT forderte der Bundesrat einen zusätzlichen Kredit in der Höhe von
CHF 39 Mio. Schliesslich musste der Bund CHF 25 Mio. zusätzlich an die EL zur IV
bezahlen, deren Kosten im Jahr 2019 um denselben Betrag höher ausgefallen waren als
im Voranschlag budgetiert. 
Im Oktober 2019 legte der Bundesrat zudem den Nachtrag IIa vor, der zur «Honorierung
der gezogenen Solidarbürgschaften für die schweizerische Hochseeschifffahrt» nötig
geworden sei, wie die Regierung erklärte. Darin fasste sie das neuste Problem bezüglich
der Hochseeschifffahrtsbürgschaften, die Einstellung des Schiffsbetriebs der acht
Hochseeschiffe umfassenden Massmariner SA, zusammen. Der Bund verbürge
Massmariner-Schiffe noch mit CHF 129 Mio., diese Bürgschaften seien nun nach dem
Entscheid zum Verkauf dieser Schiffe gezogen worden. Der Bund sei nun gegenüber der
betroffenen Bank zur Zahlung der ausstehenden verbürgten Darlehenssumme bis
Februar 2020 verpflichtet. 
Letzterer Nachtrag führte in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2020 zu
einigen Diskussionen. Zuvor hatte der Ständerat alle Nachträge diskussionslos und
stillschweigend angenommen. Bereits in der Kommission sei diese Frage intensiv
diskutiert worden, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) im Nationalrat; die Mehrheit sei jedoch
zum Schluss gekommen, «dass das Parlament wohl keine Alternative hat, als diesen
Nachtragskredit zu bewilligen». Ähnlich formulierten es seine Ratskolleginnen und
-kollegen, Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sprach beispielsweise von einer
«zähneknirschenden» Zustimmung. Pirmin Schwander (svp, SZ) hingegen stellte den
Antrag, im Nachtrag II zum Voranschlag 2019 auf die Genehmigung der Zahlung zu
verzichten. Der Bund und die betroffene Bank hätten die Begleichung der
ausstehenden Darlehenssummen auf Februar 2020 festgelegt, der Bundesrat solle
diese Frist nun neu aushandeln und dadurch der Oberaufsicht und dem Parlament die
Möglichkeit geben, die Einsetzung einer PUK zu prüfen. Auch der SVP-Fraktion sei klar,
dass man zahlen müsse, erklärte Schwander, man müsse nun aber Halt sagen und der
weltweiten Hochseeschifffahrtsbranche ein Zeichen schicken, dass diese künftig die
Preise nicht mehr so stark drücken könne. Bundesrat Maurer goutierte dieses Vorgehen
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keineswegs: «Sie können hier schon die starke Person spielen und sagen: «Wir bezahlen
noch nicht!» Aber wir bezahlen ohnehin», betonte er und bat den Nationalrat, den
Nachtrag zu bewilligen. Mit 103 zu 52 Stimmen (bei 40 Enthaltungen) folgte die grosse
Kammer dieser Bitte. Die SVP sprach sich geschlossen gegen den Nachtrag aus, die SP
und vereinzelte Nationalrätinnen und Nationalräte anderer Fraktionen enthielten sich
ihrer Stimme. 
Genauso wie diesen Nachtrag genehmigte der Nationalrat auch die übrigen, kleineren
Ausgaben: unter anderem CHF 3.4 Mio. aufgrund der Erhöhung des Beitragssatzes der
Schweiz für das UNO-Budget; CHF 1.7 Mio. für die Arbeitslosenversicherung, da der
Bund 2018 einen zu tiefen Beitrag geleistet hatte; CHF 1 Mio. für das IT-Programm
Genova, die durch eine Verzögerung von sechs Monaten aufgrund von
Stabilitätsmängeln der Software nötig geworden waren; CHF 430'000 aufgrund von
Änderungen am Beitragsschlüssel der OECD; CHF 350'000 für die Bundesanwaltschaft,
die durch die Untersuchungen im Disziplinarverfahren betreffend Bundesanwalt
Michael Lauber nötig geworden waren; sowie CHF 300’000 für die Zollverwaltung
aufgrund der Erhöhung des Frontex-Budgets. 8
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